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Herrn Oberbürgermeister 
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Leverkusen, 17. Juni 2020 
jf/F.4-066 

Antrag: Fördermittel für nachhaltige Mobilität nutzen 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

wir bitten Sie, den nachfolgenden Antrag aufgrund der Dringlichkeit auf die Tagesord-
nung der Ratssitzung am 25.06.2020 aufzunehmen: 

Die Stadtverwaltung nimmt die Förderinitiative des Landes zum Anlass, die Umset-
zung der bestehenden Beschlüsse des Rates zu einer weitmöglichst flächendecken-
den Ladeinfrastruktur (Wallboxes und Ladesäulen) durch die Förderung zu be-
schleunigen. 

Damit leistet die Stadt Leverkusen sowohl einen gerade in der Corona-Krise wich-
tigen Konjunkturimpuls wie den notwendigen Ausbau zukunftsorientierter mobi-
litäts- und energiepolitischer Angebote für die Bürgerinnen und Bürger. 

Ferner nimmt die Stadtverwaltung den Beschluss des Antrages 2019/3007 noch-
mals auf und investiert für den Gebrauch innerhalb der Stadtverwaltung und der 
kommunalen Betriebe in den Kauf von Lastenfahrrädern unter der wesentlich er-
höhten Förderung des Landes. 

Begründung: 

Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben und damit einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten, erhöht die Landesregierung die Förderung intelligenter La-
depunkte, und zwar: 

• Für intelligente, nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur steigen die Förder-
summen für Kommunen von 1.600 auf 3.100 Euro (Wallbox) bzw. von 4.800 auf 
6.300 Euro (Ladesäulen). 

• Für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur steigen die Förderhöchstgrenzen von 
5.000 auf 6.000 Euro. 

• Für die Anschaffung von Elektrolastenräder für Kommunen steigt die Förderquote 
von 60 auf bis zu 70 Prozent und die maximale Förderhöhe von 4.200 auf 6.200 
Euro. 

Da die Förderung befristet ist, ist eine schnelle Umsetzung seitens der Stadt Leverkusen 
nötig, damit die Bürgerinnen und Bürger noch in den Genuss dieser Leistungen kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
    
Peter Ippolito   Eva Lux   Jonas Berghaus 
Fraktionsvorsitzender           Bürgermeisterin  Fraktionsvorsitzender Bezirk I 
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